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Sehr geehrte
Stimmbürgerin
Sehr geehrter
Stimmbürger

Nachstehend unterbreitet Ihnen die Primarschulbehörde Frauenfeld
den Voranschlag für das Jahr 2026 und die Investitionsrechnung mit
Bemerkungen und Anträgen.

Der Voranschlag basiert auf:

• einem Steuerfuss von 55 %;

• den Eingaben von Schulleitungen, Kommissionen, Verwaltungs-
stellen sowie den Beschlüssen der Behörde;

• den Steuerertragsschätzungen der Politischen Gemeinden;

• den Abschreibungssätzen gemäss HRM2 (Harmonisiertes
 Rechnungsmodell 2) bei Immobilien 3 %, bei Fahrzeugen und
 Mobilien 12.5 %, bei der Gebäudetechnik 6.7 % (Investitionen 
bis 31.12.2023 mit 12.5 %) und bei der Informatik 25 %. 
Zur Anwendung kommt die lineare Abschreibungsmethode.

Der Voranschlag der Erfolgsrechnung 2026 schliesst – bei einem 
reduzierten Steuerfuss von 55 % (- 2 %) – mit einem Aufwand von
50'877'230 Franken und einem Ertrag von 51'100'330 Franken ab.
Der Ertragsüberschuss beträgt 223'100 Franken.
In der Investitionsrechnung resultiert eine Nettoinvestition von
2'140'000 Franken.



Beim Fiskalertrag rechnet die Stadt Frauenfeld mit steigenden
 Steuereinnahmen. Bei den natürlichen Personen wird davon aus -
gegangen, dass aufgrund der Teuerung und allgemeinen Lohn -
anpassungen sowie Börsengewinnen die Steuereinnahmen steigen
werden.
Bei den juristischen Personen (Firmen) wird aufgrund von freiwilligen
Anpassungen bei den Steuern früherer Jahre ebenfalls mit höheren
Steuererträgen gerechnet.

Die Ablieferung an den Finanzausgleich unterliegt starken Schwan-
kungen. Nebst den Steuererträgen in Frauenfeld wirken sich die
 generellen Mehr- oder Minderkosten bei den Schulen im Kanton und
die Schülerzahlen auf die Zahlungen an den Finanzausgleich aus.
Im Jahr 2025 hat sich die Abgabe gegenüber 2024 um rund 1'100'000
Franken reduziert. Im Jahr 2026 sind dafür 4'800'000 Franken ver -
anschlagt. Dies entspricht rund 6 Steuerprozenten, die durch die 
Behörde nicht beeinflusst werden können. Die vorliegenden Prognose-
werte sind mit entsprechender Zurückhaltung und Vorsicht zu
 betrachten, da sich einzelne Werte wie Steuerausfälle, Steuerkraft,
benötigte Mittel der finanzschwachen Schulgemeinden und Finanz-
ausgleichszahlungen stark gegenseitig beeinflussen.

Es wird wiederum eine Einlage in den Erneuerungsfonds für Schul-
bauten getätigt. Die Einlage von 890'630 Franken ist gleich hoch
wie die Entnahme aus der Neubewertungsreserve des Finanzvermögens.
Zusätzlich werden weitere 600'000 Franken eingelegt, die nicht mit
der Neubewertungsreserve ausgeglichen werden. Die Einlage in den
Erneuerungsfonds wird helfen, die Abschreibungslast, trotz den
 bevorstehenden grossen Investitionen bei den Schulbauten, tief 
zu halten.
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DAS WICHTIGSTE
IN KÜRZE

Bei den Besoldungen wurden die allgemeine Teuerungsanpassung,
der jährliche Stufenanstieg und neu geschaffene Stellen in der
Schulverwaltung eingerechnet. Die laufende Verwaltungsreorgani -
sation bringt Veränderungen mit sich, die sich auf die Stellen -
prozente auswirken. Ziel ist es, die Verwaltung breiter abzustützen
und  resilienter zu machen. Mehr integrative Sonderschulungen
(InS), mehr helfende Hände in den Schulzimmern (Schulassistenzen,
etc.), die zunehmende Zahl der Vertragsverhältnisse mit den Eltern,
welche die Tagesschulangebote (TAF) nutzen, die Einführung der
frühen Sprachförderung vor dem Kindergarteneintritt und insgesamt
mehr Teilzeitanstellungen beim Lehrpersonal erfordern zusätzliche
Ressourcen.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Kindergärten und Primar-
schulen sinkt mit 2028 gegenüber dem Vorjahr (2040) leicht. Auf
das neue Schuljahr wurden 51 Kinder, trotz Erreichen des Eintritts -
alters in den Kindergarten, von den Eltern zurückgestellt und nicht
eingeschult (Vorjahr 35). Diese Zahl ist weitergewachsen. Es zeigt
sich, dass der Prozentsatz an Rückstellungen in den vergangenen
Jahren stetig angestiegen ist und zurzeit bei rund 20 % der in den
Kindergarten einzuschulenden Kinder liegt. Aktuell führt die Primar-
schulgemeinde 74 Regelklassen (Vorjahr: 74), 26 Kindergarten -
abteilungen (26) sowie den Kindergarten «Übermut», eine Förder-
gruppe und zwei Integrationsklassen (1). Die prognostizierten 
Schülerzahlen für die kommenden Jahre zeigen auf der Kindergarten-
und Primarstufe einen leichten Aufwärtstrend.

Beinahe zwei Drittel der Ausgaben entfallen auf den Personalauf-
wand, dessen Höhe durch die Besoldungsverordnung des Kantons
vorgegeben ist. Der Aufwand gliedert sich wie folgt: 62 % Personal-
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aufwand, 13 % Sach- und übriger Betriebsaufwand, 7 % ordentliche
Abschreibungen, 1 % Finanzaufwand, 5 % Einlage in Fonds, davon
3 % in den Erneuerungsfonds für Baufolgekosten und 2 % in den
Fonds Schwankungsreserve kantonaler Finanzausgleich, 9 % Ab -
lieferung in den Finanzausgleich des Kantons, 3 % Zahlungen an
 andere Gemeinden inkl. Steuerbezugsprovisionen an die Stadt. Teil-
weise beeinflussbar ist der Sach- und übrige Betriebsaufwand von 13%.
Die Einnahmen setzen sich aus 87 % Steuern (vgl. Grafiken Seite 25)
sowie 13 % Entgelten und übrigen Erträgen zusammen. Der
 finanzielle Handlungsspielraum der Behörde ist beschränkt.

In der Investitionsrechnung finden sich Posten für die dritte
Etappe des Verpflichtungskredits zur Innensanierung der Schu l -
anlage Oberwiesen, weitere Vorbereitungs- und Planungsarbeiten
zur Sanierung der Schulanlage Kurzdorf, Vorbereitungs- und
 Planungsarbeiten für den Ersatz/Neubau des Gebäudes an der
 Algisserstrasse 20, den Ersatz der 48-jährigen Schliessanlage in der
Schulanlage Kurzdorf, der aus dem Voranschlag 2025 verschoben
wurde, weitere Vorbereitungs- und Planungsarbeiten zur Sanierung
und Erweiterung der Schulanlage Erzenholz, den Heizungsersatz im
Kindergarten Chinesenbrüggli, den Leuchtenersatz in den Schul -
anlagen Huben und Herten und die Ergänzung der Photovoltaik -
anlage in der Schulanlage Huben. Die Gesamtinvestitionen belaufen
sich netto auf 2.14 Mio. Franken.

 Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Voranschlag 2025 um
930'930 Franken (+ 1.9 %), der Gesamtertrag um 996'130 Franken 
(+ 2 %).

  Erfolgsrechnung

Der Personalaufwand steigt um 1'102'500 Franken (+ 3.6 %), einer-
seits wegen der allgemeinen Teuerungsanpassung, den jährlichen
Stufenanstiegen und neu geschaffenen Stellen in der Schulverwaltung.
Die laufende Verwaltungsreorganisation bringt einen Strukturwandel,
der neue Stellenprozente erfordert. Ziel ist es, die Verwaltung breiter
abzustützen und resilienter zu machen. Mehr integrative Sonder-
schulungen (InS), mehr helfende Hände in den Schulzimmern (Schul-
assistenzen, etc.), die zunehmende Zahl der Vertragsverhältnisse
mit den Eltern, welche die Tagesschulangebote (TAF) nutzen, die
Einführung der frühen Sprachförderung vor dem Kindergarteneintritt
und insgesamt mehr Teilzeitanstellungen beim Lehrpersonal erfordern
zusätzliche Ressourcen.

Die Weiterbildung der Lehrpersonen für den Einsatz der IT und für
die Medienbildung wird in den kommenden Jahren weiterhin einen
hohen Stellenwert einnehmen. Die schulinternen Weiterbildungen
an den Frauenfelder Schulen werden während der Schulferienzeit
oder in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt. In der Regel finden
die gemeinsamen Weiterbildungstage während der Sommer- oder zu
Beginn bzw. am Ende der Weihnachts- und Frühlingsferien statt.
Insgesamt sind sechs Tage dafür vorgesehen (Gruppe 309; übriger
Personalaufwand).

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand sinkt um 829'600 Franken
(- 11 %). Minderkosten werden beim Mobiliarersatz, bei den Dienst-
leistungen (die Neuordnung des Archivs wurde abgeschlossen), bei
den Honoraren, beim baulichen Unterhalt und bei den Forderungs-
verlusten erwartet. Ein Teil der Minderkosten wird durch höhere Auf-
wendungen bei der Hardware (Netzwerkausbau), beim Maschinen-
unterhalt, beim Unterhalt an immateriellen Anlagen (Lizenzen) und
für Schulreisen, Lager und Kulturanlässe kompensiert.
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Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen steigen um
41'900 Franken (+ 1%). Die Nettoinvestitionen von 2.14 Mio. Franken
(Investitionsrechnung) führen zu höheren Abschreibungen. Die
Sachwerte werden mit den gesetzlich vorgegebenen Abschreibungs-
sätzen gemäss HRM2 linear abgeschrieben.

Der Finanzaufwand (Darlehenszinsen) sinkt um 98'000 Franken 
(- 21 %). Die Zinsen am Kapitalmarkt sind gesunken. Derzeit wird
davon ausgegangen, dass sie in Zukunft weiter fallen werden.
 Sowohl bei den kurzfristigen Laufzeiten als auch bei Neuaufnahmen
von längerfristigen Darlehen wird von tieferen Zinsen ausgegangen.

Die Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen steigt um
1'600'030 Franken (+ 180 %). Gegenüber dem Vorjahr werden zu-
sätzlich 600’030 Franken in den Erneuerungsfonds Baufolgekosten
und 1 Mio. Franken in die Schwankungsreserve kantonaler Finanz-
ausgleich eingelegt. Ein Teil der Mittel für diese Einlage stammen
wiederum aus der Neubewertungsreserve Finanzvermögen, die bei
der Umstellung auf HRM2 im Jahr 2018 gebildet wurde.

Der Transferaufwand sinkt um 897'000 Franken (- 13 %). Er bein-
haltet die Entschädigungen an andere Gemeinwesen (Provisionen
für den Steuerbezug), die Ablieferungen an den Finanzausgleich,
die die gesamten 0.9 Mio. Franken von dieser Senkung ausmachen.
Gegenüber dem Voranschlag 2025 (5'700'000 Franken) beträgt die
Senkung 15 %. Im Jahr 2025 beträgt die voraussichtliche Abgabe 
in den Finanzausgleich rund 4'618'000 Franken. Die Ablieferung an
den Finanzausgleich unterliegt starken Schwankungen. Die Abgabe
hängt von der Entwicklung der Schülerzahlen, von allfälligen
 Angebotserweiterungen bei den Schulen im Kanton sowie der
 Steuerkraft in Frauenfeld ab.
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Auch die Förderbeiträge an die familienergänzende Kinder -
betreuung und die vorschulische Sprachförderung werden hier
verbucht. Bei der ausserfamiliären Kinderbetreuung unterstützt die
Primarschulgemeinde den Tagesfamilienverein, den Verein Tages-
horte und die Kita Pusteblume. Im TAF Schollenholz werden die
 Kindergartenkinder weiterhin durch die Kita Pusteblume betreut 
und durch die Schule finanziell unterstützt.

Bei den internen Verrechnungen handelt es sich um Umlagen für
Ausgaben, die nicht genau einer einzelnen Kostenstelle (Kindergarten
oder Schule) zugeordnet werden können. Sie sind kostenneutral.

Verglichen mit dem Vorjahr wird auf der Ertragsseite mit Mehr -
erträgen von insgesamt 996'130 Franken (+ 2 %) gerechnet. 

Beim Fiskalertrag wird mit steigenden Steuereinnahmen von
1'026'000 Franken (+ 2 %) gerechnet. Bei den natürlichen Personen
wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Teuerung und allgemeinen
Lohnanpassungen sowie Börsenerfolgen die Steuereinnahmen steigen
werden. Bei den juristischen Personen (Firmen) wird aufgrund von
freiwilligen Anpassungen bei den Steuern früherer Jahre ebenfalls
mit höheren Steuererträgen gerechnet.

Die Entgelte (Gruppe 42) steigen um 130'700 Franken (+ 7 %). Die
Elternbeiträge an die Tagesschulangebote Frauenfeld (TAF) steigen
leicht an. Im Weiteren sind in dieser Gruppe die Erträge aus Dienst-
leistungen für das Heilpädagogische Zentrum und für die Sekundar-
schulgemeinde enthalten.

Der Finanzertrag steigt um 11'100 Franken (+ 2 %). Der erwartete
Ertrag aus Vermietung von Schulraum war im Vorjahr etwas zu niedrig
budgetiert.



Der Transferertrag sinkt um 182'800 Franken. Darin enthalten sind 
die Grundstückgewinnsteuern mit einem Minus von 157'000 Franken
(- 13%) und die Entschädigungen von Gemeinwesen (Gruppe 461)
mit einem Minus von 150'900 Franken (- 18%). Letztere beinhalten
Schulgelder von anderen Gemeinden für die Beschulung oder für
 Therapien zugunsten ihrer Kinder. Die Beiträge der Stadt Frauenfeld an
die Tagesschulangebote sind ebenfalls darin enthalten. Zudem werden
weitere Beiträge des Bundes als Anschubfinanzierung erwartet. Die
 Tagesschulangebote sind ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt und der
Schulen Frauenfeld. Je nach Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge
(derzeit ca. 44%) verändern sich die Beiträge der Stadt und der
Schule. Im Weiteren sind im Transferertrag die Beiträge des Kantons
(Gruppe 462) mit einem Plus von 123'100 Franken (+ 10%) für die
vorschulische Sprachförderung, für Schulentwicklungsprojekte und für
die integrative Sonderschulung enthalten.

Der Ausserordentliche Ertrag beinhaltet die vierte Tranche der 
Auf lösung der Neubewertungsreserve Finanzvermögen in der Höhe
von 890'630 Franken. Aufgrund der Umstellung auf HRM2 im Jahr
2018 wurden die Liegenschaften im Finanzvermögen durch externe
Fachleute neu bewertet. Die Buchgewinne/-verluste wurden der
Neu bewertungsreserve Finanzvermögen (Bilanz Kto. 2960.00) zu -
geschlagen. Gemäss den kantonalen Richtlinien muss die Neu -
bewertungsreserve nach fünf Jahren während weiteren fünf Jahren
gleichmässig aufgelöst werden. 

In der Schulanlage Oberwiesen wird mit der dritten Etappe die
Innensanierung von Bau 1 im Jahr 2026 abgeschlossen. Hierzu ist
vom Verpflichtungskredit von 1'465'000 Franken, welcher der Souverän
im Jahr 2023 bewilligte, der Anteil für das Jahr 2026 in Höhe von
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540'000 Franken ins Budget eingeflossen. Die Schulräume im Ober-
geschoss werden in der abschliessenden Etappe saniert. Auf den
 Seiten 66/67 sind Fotos der im Jahr 2025 sanierten Räume des
 Erdgeschosses abgedruckt.

In der Schulanlage Huben wird die Photovoltaikanlage erweitert.
Auf dem Flachdach des Baus 2 soll die im Jahr 2013 erstellte Photo-
voltaikanlage von aktuell 45 kWP auf total 131 kWp erweitert werden.
Die nicht direkt genutzte Energie wird in einer Batterie zur späteren
Eigennutzung gespeichert. 330'000 Franken sind für diese zukunfts-
gerichtete Investition ins Budget eingeflossen. 
In der gesamten Schulanlage wird der Leuchtmittelersatz durch -
geführt. Sämtliche Lichtquellen werden durch LED-Leuchten ersetzt.
Damit können bei gleicher Lichtausbeute die Energie- sowie Material-
kosten gesenkt werden. Für diese Umrüstung sind 550'000 Franken
im Budget vorgesehen.

Ebenfalls sind für die Umrüstung auf energieeffiziente LED-Leuchten
in der Schulanlage Herten 240'000 Franken im Budget aufgenommen
worden. 

Der Ersatz der beinahe 50-jährigen Schliessanlage der Schulanlage
Kurzdorf musste aus Kapazitätsgründen um ein Jahr verschoben
werden. 110'000 Franken sind im Budget 2026 nochmals auf -
genommen worden. 

Der zur Schulanlage Schollenholz gehörende Kindergarten Chinesen-
brüggli wird mit einer neuen Heizung ausgestattet. Die bestehende
Gasheizung wird durch eine Erdsonden-Wärmepumpe ersetzt. Hierzu
werden zwei Bohrungen durchgeführt. Die Kosten für diese umwelt-
freundliche Investition belaufen sich auf 210'000 Franken. 

Investitions-
rechnung



Für die Gesamtsanierung und Erweiterung der Schulanlage Erzenholz
wurde im Jahr 2025 eine Zonenplanänderung für zusätzlich benötigtes
Land öffentlich aufgelegt. Wenn geklärt ist, ob eine Umzonung
möglich ist, ein Fruchtfolgeflächenersatz gefunden wird und das zu-
sätzlich benötigte Land erstanden werden kann, können nächste
Schritte betreffend die vertiefte Überprüfung der Machbarkeit und
der Vorbereitung eines Wettbewerbs eingeleitet werden.

Die Liegenschaft Algisserstrasse 20, in dem sich die Büros der
Schulsozialarbeit und eine Hauswartwohnung befinden, soll mittel-
fristig einem für Schulzwecke geeigneten Neubau weichen. Für erste
strategische Vorarbeiten sind 45'000 Franken ins Budget aufgenommen
worden. 

Für kleinere Umbauten und Sanierungen sowie den Gebäudeunterhalt
sind 997’000 Franken in die Erfolgsrechnung eingeflossen.

Der vorliegende Finanzplan 2027–2029 rechnet mit einem – bei
Annahme des Voranschlags 2026 – per 01.01.2026 reduzierten Steuer-
fuss von 55 % und mit steigenden Steuererträgen. Die Abgaben in
den Finanzausgleich basieren auf den letzten Beiträgen. Es wird
davon ausgegangen, dass die Kosten bei den empfangenden Schulen
im Kanton weiterhin hoch sein werden, allenfalls durch neue Auf -
gaben sogar weiter steigen. Im Finanzplan sind weitere Einlagen in
den Erneuerungsfonds vorgesehen.

Aufgrund der früheren Entnahme aus dem Erneuerungsfonds für
Baufolgekosten von insgesamt 15 Mio. Franken (2021 7 Mio. Franken
und 2022 8 Mio. Franken) zugunsten der Gesamtsanierung der Schul-
anlage Schollenholz belasten die Abschreibungen die Erfolgsrechnung
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Finanzplan

nur moderat. Derzeit steigen die Abschreibungen infolge der
 Investitionstätigkeit zwar an, können aber insgesamt auf einem
 erträglichen Niveau gehalten werden. Ab 2028 fallen die Spezial -
abschreibungen aus der HRM2-Umstellung weg, was die Rechnung
spürbar entlasten wird. 
Bei der Einführung des Rechnungslegungsstandards HRM2 im Jahr
2018 wurden die Liegenschaften des Finanzvermögens neu bewertet.
Daraus ergaben sich Buchgewinne, die ab dem Jahr 2023 in fünf
Jahrestranchen von je rund 890’600 Franken aufgelöst werden.
Diese Entlastung ermöglicht Einlagen in den Erneuerungsfonds für
Baufolgekosten. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten für
Darlehenszinsen wieder leicht sinken und auf tiefem Niveau stabil
bleiben. 

Die Abgaben an den Kanton für den Finanzausgleich bewegen sich
im Jahr 2025 wieder auf tieferem Niveau mit 4'708'249 Franken
(Voranschlag 5'700'000 Franken). Im Jahr 2024 betrug die Ablieferung
5'796'610 Franken und im Jahr davor 2'864'935 Franken. Es wird
 davon ausgegangen, dass die Ablieferungen weiterhin sehr hoch
sein werden, da die Aufgaben der Schulen im Kanton und damit die
Kosten nicht kleiner werden. Im Jahr 2026 sind dafür 4'800'000
Franken im Voranschlag einberechnet. 
Der Grosse Rat wollte bei der Revision des Finanzausgleichsgesetzes
die beitragszahlenden Schulgemeinden insgesamt finanziell entlasten.
Dazu wurde auch die Struktur des Finanzausgleichs angepasst. Neu
teilen sich Schulgemeinden und Kanton die Beitragszahlungen an
die empfangenden Schulgemeinden hälftig, obwohl die zahlenden
Schulgemeinden wegen ihrer geringeren Steuerkraft proportional
klar stärker belastet werden als der Kanton. In finanziell guten
 Jahren entsteht eine tatsächliche Entlastung der zahlenden Schul-
gemeinden. Anders sieht es in weniger guten Jahren aus. 



Die zahlenden Schulgemeinden wie Frauenfeld müssen dann an die
Schulgemeinden, die finanzielle Mittel empfangen, enorme Beiträge
abliefern. Im Jahr 2026 beträgt die Ablieferung der Frauenfelder
Primarschulgemeinde rund 5.9 Steuerprozente. Die Abgaben an den 
Finanzausgleich werden über die Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde
und die sogenannten «Normkosten» für Schulen berechnet. Die
Höhe der eigenen Abgaben ist, nebst der Steuerkraft, einzig von der
Schülerzahl abhängig. Die Behörde kann somit auf den Finanzaus-
gleich keinen direkten Einfluss nehmen, da er auch nicht vom
 Steuerfuss oder von Einsparungen abhängig ist. 

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Kindergärten und
 Primarschulen sinkt mit 2028 gegenüber dem Vorjahr (2040) leicht.
Auf das neue Schuljahr wurden 51 Kinder, trotz Erreichen des Ein-
trittsalters in den Kindergarten, von den Eltern zurückgestellt und
nicht eingeschult (Vorjahr 35). Diese Zahl ist weiter gewachsen. 
Es zeigt sich, dass der Prozentsatz an Rückstellungen in den ver -
gangenen Jahren stetig angestiegen ist und zurzeit bei rund 20 %
der in den Kindergarten einzuschulenden Kinder liegt. 

Aktuell führt die Primarschulgemeinde 74 Regelklassen (Vorjahr: 74),
26 Kindergartenabteilungen (26) sowie den Kindergarten «Übermut»,
eine Fördergruppe und zwei Integrationsklassen (1). Die prognosti-
zierten Schülerzahlen für die kommenden Jahre zeigen auf der
 Kindergarten- und Primarstufe einen leichten Aufwärtstrend.

Die Schule ist seit längerem mit Kindern und Jugendlichen kon -
frontiert, die via Durchgangsheim oder durch Familiennachzug in
Frauenfeld wohnhaft werden. Sie sprechen kein Deutsch und sind
teilweise nicht alphabetisiert. Um diese Kinder und Jugendliche in
geeigneter Form in die Schule zu integrieren, werden ihnen in der
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Integrationsklasse gezielt Deutschkenntnisse vermittelt. Seit August
besucht eine leicht höhere Anzahl von 19 Kindern (Vorjahr 18) die
Integrationsklassen. Diese Zahl ist zu Schuljahresbeginn verhältnis-
mässig hoch. Die Kinder verteilen sich von der 1. bis in die 6.
 Primarklasse. Daher werden in diesem Jahr zwei Integrationsklassen
geführt. Die Kinder werden in die Regelklassen integriert, wenn die
Fähigkeiten vorhanden sind, dem Unterricht in Deutsch zu folgen. 

Im Schuljahr 2026/27 wird vorsorglich mit einer weiteren Klasse an
der Primarschule und einer zusätzlichen Kindergartenabteilung ge-
rechnet. Durch die rege Bautätigkeit ist auch mittelfristig mit einer
weiteren Zunahme von Schülerinnen und Schülern auf der Primar-
schulstufe zu rechnen. Es ist eine klare Tendenz zu erkennen, dass
Eltern mit Kindern im Kindergarten- und Primarschulalter zuziehen.
Die Auswirkungen in den einzelnen Quartieren sind indessen sehr
unterschiedlich; die Behörde verfolgt die Entwicklung der Schüler-
zahlen aufmerksam. 

Die Primarschulgemeinde ist daher auf ausreichenden Schulraum
angewiesen. Um kurzfristig auf das Wachstum der Schülerzahl
 reagieren zu können, wurde im Oktober 2021 an der Schmidgasse 7
zusätzlicher Schulraum gemietet. Dort nahm die Schule im Frühling
2022 mit zwei Klassen ukrainischer Kinder den Unterricht auf. 
Seit Sommer 2023 sind zwei Integrationsklassen dort untergebracht.
Die ukrainischen Kinder wurden entweder in diese Klassen integriert
oder in die Regelklassen der Schulanlagen aufgenommen.

Aufgrund der mittel- bis langfristigen Schülerzahlprognose, die 
im Jahr 2020 von einer externen Firma unter Berücksichtigung der
Bautätigkeit und der vorhandenen Flächen erstellt wurde, werden
eine Erweiterung der Schulanlage Erzenholz in den nächsten fünf



bis sieben Jahren und, etwas später, ein weiteres Schulhaus im
Raum des Gebiets Murgbogen/Langdorf notwendig. Mittelfristig ist
die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Kurzdorf vorgesehen. 

In den Legislaturzielen der Primarschulbehörde ist festgehalten,
dass sich die Primarschulgemeinde, im Sinn der Chancengerechtigkeit
aller Kinder, zusammen mit der Stadt Frauenfeld in der Frühförderung
engagiert. Die Herausforderungen für die Lehrpersonen im Kinder-
garten und bei Schuleintritt haben in den vergangenen Jahren stark
zugenommen. Die Kinder im Kanton Thurgau werden ab dem Alter
von vier Jahren in den Kindergarten eingeschult. Den Eltern steht
es gesetzlich zu, den Kindergarteneintritt um ein Jahr hinauszu-
schieben. 

Es zeigt sich allerdings, dass die sehr jung eingeschulten Kinder
teilweise überfordert sind, sei es wegen der noch nicht vorhandenen
Reife oder der nicht oder zu wenig vorhandenen Deutschkenntnisse.
Es ist erkennbar, dass Fähigkeiten und Kompetenzen, die beim Kinder-
garteneintritt erwartet werden, bei einem Teil der Kinder fehlen.
Kommen mehrere der genannten Faktoren zusammen, entstehen
Verhaltensauffälligkeiten, die dazu führen, dass diese Kinder im
 Kindergarten kaum zu beschulen sind. Die Lehrperson und die Klasse
werden so stark gestört, dass ein Regelunterricht zuweilen nicht
mehr oder nur unter massiv erschwerten Bedingungen möglich ist. 

Entsprechend dem politischen Auftrag des Grossen Rates wird im
Kanton Thurgau ab dem Schuljahr 2024/25 das «selektive Obliga-
torium vorschulische Sprachförderung» umgesetzt. Die Verant -
wortung für die Umsetzung liegt bei den Volks- und Primarschul -
gemeinden, unterstützt durch das Amt für Volksschule. Als Anbieter
für die Förderung der 3-Jährigen kommen nebst der Sprachspiel-
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gruppe der Stadt Frauenfeld auch Kindertagesstätten (Kitas) oder
Tagesfamilien in Frage. Die entstehenden Kosten werden vorerst vom
Kanton direkt abgegolten, den beitragszahlenden Schulgemeinden
mit dem Finanzausgleich aber wieder hälftig in Rechnung gestellt.
Zu Beginn des Kalenderjahrs 2024 wurden das erste Mal alle Eltern
von Kindern, die im Jahr 2025 in den Kindergarten eintreten, zu
den Deutschkenntnissen ihrer Kleinkinder befragt. Es zeigte sich,
dass von den 277 Kindern der befragten Erziehungsberechtigten 99
Bedarf an zusätzlichem Deutsch vor dem Kindergarten hatten. Diese
Kinder wurden von verschiedenen Frauenfelder Kitas, Spielgruppen
und der Sprachspielgruppe aufgenommen, um in alltagsintegrierter
Form auf spielerische Weise Deutsch zu lernen und so sprachlich und
sozial auf den Kindergarten vorbereitet zu sein. Bis Mitte Oktober
hat eine kantonsweite Befragung der Kindergärtnerinnen statt-
gefunden. Zurzeit werden die Resultate ausgewertet. Sie sollen Anfang
2026 vorliegen. Man darf darauf gespannt sein, welche Wirkung die
neue zusätzliche Förderung vor dem Kindergarten haben wird. 

Der Kindergarten «Übermut» hat sich zu einem festen und wichtigen
Bestandteil der Primarschulgemeinde entwickelt. Kinder, die im
 Kindergarten aus verschiedenen Gründen kaum oder gar nicht be-
schult werden können, erhalten die Möglichkeit eines Lernumfelds
mit viel Bewegung sowie einer engen, bindungsorientierten Be -
gleitung und Unterstützung durch die Lehrpersonen. Ziel ist es, sie
wieder in die reguläre Kindergartenklasse einzugliedern und ihnen
Werte und Verhalten zu vermitteln, mit denen sie ihre Energie
 positiv nutzen können und auch in der Gruppe akzeptiert werden.

Die aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadt und der Primarschul-
gemeinde Frauenfeld paritätisch zusammengesetzte Kommission 
für ausserfamiliäre Kinderbetreuung hat zusammen mit den in



Frauenfeld tätigen Betreuungsorganisationen Richtlinien für die
 Zusammenarbeit und die Tarifstrukturen in der ausserfamiliären
 Kinderbetreuung ausgearbeitet. Für die Betreuungseinrichtungen
wurden, wie in den vergangenen vier Jahren, entsprechende
 Leistungsvereinbarungen für die Zeit von 2024 bis Ende 2027 aus-
gearbeitet. Die Rechnungslegung und die Tarifberechnung für die
 Eltern sind seit Jahren vereinheitlicht. Damit ist eine hohe Trans -
parenz gewährleistet. Die Primarschulgemeinde unterstützt den
Verein Tageshorte, den Tagesfamilienverein und die KiTa Pusteblume.
Die Subventionen steigen gegenüber dem Vorjahr leicht an. 

Die Tagesschulangebote Frauenfeld (TAF) in den Schulanlagen
Oberwiesen, Huben, Langdorf und Schollenholz bewegen sich auf-
wandmässig im Bereich des Vorjahres. Aufgrund der Tarifanpassung
im Jahr 2024 steigen die Elternbeiträge an. So betrug der Deckungs-
beitrag aus den Elternbeiträgen im Jahr 2023 rund 42 % und im
Jahr 2024 rund 44 %. Es wird davon ausgegangen, dass sich der
Deckungsgrad verbessern wird. Die Stadt und die Primarschul -
gemeinde Frauenfeld beteiligen sich je hälftig an den ungedeckten
Kosten am TAF. Die letzte Tarifanpassung wurde wie gewohnt von
beiden Körperschaften gemeinsam beschlossen. 

Im Jahr 2020 wurde eine Analyse der Frauenfelder Schulverwaltung
durchgeführt, welche die Notwendigkeit einer Reorganisation auf-
grund der stetig wachsenden Schule deutlich machte. Die letzte um-
fassende Reorganisation wurde im Jahr 2000 vorbereitet und 2001
umgesetzt. Das kontinuierliche Wachstum der Schüler- und Personal-
zahlen in den vergangenen zwanzig Jahren und die Zunahme der
Aufgaben, wie bspw. im Tagesschul- und Vorschulbereich, im Bereich
der Infrastruktur und der IT, verlangen, dass die Abläufe und
 Prozesse weiter verbessert und digitalisiert werden. Dazu kommt,
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dass in den nächsten zwei bis vier Jahren der Stabwechsel bei den
Leitungspersonen der Verwaltung bevorsteht.

Aufgrund dieser Ausgangslage erteilte die Primarschulbehörde in
Absprache mit der Sekundarschulbehörde den Auftrag zur Verwaltungs-
reorganisation. Sie soll die Resilienz der Verwaltung auch in Zu-
kunft sicherstellen. Die Verwaltungsprozesse sollen optimiert, die
Verwaltung breiter aufgestellt und so die Arbeitslast auf mehrere
Schultern verteilt werden. 

Im Frühling 2024 nahm die dafür eingesetzte Projektgruppe ihre
 Arbeit auf. Sie setzt sich aus dem Schulpräsidenten, den beiden Ab-
teilungsleitenden der Verwaltung, je einer Schulleitung der Primar-
und der Sekundarstufe und der Kommunikationsbeauftragten zu- 
sammen. Die Verwaltungsmitarbeitenden werden bei der Optimierung
der Prozesse einbezogen. Die Steuerung der Projektgruppe obliegt
einem Lenkungsausschuss, bestehend aus drei Mitgliedern der
 Primarschulbehörde und zwei Mitgliedern der Sekundarschulbehörde.
Der Prozess wird von der Firma Federas Beratung AG begleitet.

Die Primar- und Sekundarschulbehörde stimmten in ihren Sitzungen
im Mai 2025 für die Optimierung der Verwaltungsstrukturen in 
den Schulen Frauenfeld sowie für die Schaffung von zwei neuen
 Abteilungsleitungen «Pädagogik» und «Informatik (IT)». Damit
 werden die spezifischen Verwaltungsaufgaben neu in 4 (bislang 2)
Abteilungen wahrgenommen, die jeweils durch eine Abteilungs -
leitung personell und organisatorisch geführt werden.



Die Aufgabenverteilung zwischen den Abteilungen, den Abteilungs-
leitungen und dem Schulpräsidium wurden klar definiert, wo zweck-
mässig neu geordnet und in einem Funktionendiagramm festgehalten.
Die beiden Behörden genehmigten in ihren Sitzungen im August
und September die Aufgaben-/Kompetenzverteilung gemäss Funk-
tionendiagramm; dieses wird per 1. August 2026 in Kraft gesetzt.
Darüber hinaus genehmigte die Behörde die Stellenbeschreibung 
der Abteilungsleitung IT und der Abteilungsleitung Pädagogik. 
Die Stelle der Abteilungsleitung IT hat zum Ziel, die strategische
Weiterentwicklung, Koordination und Digitalisierung der schulischen
IT-Infrastruktur nachhaltig zu gestalten. Die Abteilungsleitung
 Pädagogik wird vornehmlich für die pädagogische Entwicklung der
Primar- und Sekundarschulgemeinde sowie des Heilpädagogischen
Zentrums (HPZ) und deren Qualitätssicherung sowie für die fachliche
und organisatorische Leitung dieses Bereichs zuständig sein. Die
Anstellungen sollen per 1. August 2026 erfolgen.

Die Primarschulgemeinde übernimmt die Kosten für die Logopädie-
Therapien für Kinder im Vorschulalter. Für die Logopädie im
 Vorschulalter steht ein Pensum von 100% zur Verfügung. Es ist
 vorgesehen, diese Stelle ab Sommer 2026 um 30% zu erhöhen, 
da der Bedarf in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist. 
Würde die Schulgemeinde diese Kosten nicht übernehmen, könnten
einzelne Kinder die kantonale Sprachheilschule nicht besuchen.
 Zudem hilft die bestehende Lösung, die Startschwierigkeiten im
 Kindergarten zu verringern.

Die Primarschulgemeinde hat vor mehreren Jahren eine Leistungs-
vereinbarung mit der Jugendmusikschule Frauenfeld abgeschlossen.
Damit wird die Jugendmusikschule weiterhin beauftragt, die musi-
kalische Grundschulung innerhalb des obligatorischen Unterrichts
der Primarschule Frauenfeld zu erteilen. Unterrichtet werden alle
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Geplantes Organigramm ab Sommer 2026

Aus den beiden bisherigen Abteilungen «Finanzen» und «Betrieb»
sollen die Arbeiten in drei Abteilungen «Infrastruktur», «IT» und
«Finanzen» überführt und mit einer Abteilung für «Pädagogik»
 ergänzt werden. 

Im aktuellen Kalenderjahr 2025 konnte ein erster Schritt in der
 Abteilung Finanzen gemacht werden. Im Mai wurde eine stell -
vertretende Abteilungsleiterin eingesetzt. Dadurch können vor -
handene Pendenzen abgebaut und die Digitalisierung beim
 Kreditorenprozess und im Personalwesen vorangetrieben werden.
Der Prozess ist gut gestartet und zeigt die erhoffte Wirkung. 

In der Abteilung Betrieb wurde eine erste Anpassung des Aufgaben-
bereichs aufgrund einer Pensionierung im Sommer 2025 vollzogen.
Die Stelle wurde aufgeteilt und erweitert. Der eine Teil wird dem
 Bereich Infrastruktur zugeordnet und der andere dem Bereich Stab.
Aufgrund eines weiteren Personalwechsels kann der Stab bereits 
ab November 2025 neu gebildet werden. 
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Präsident/in

Infrastruktur IT Finanzen Pädagogik

Stab
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Kinder der ersten und zweiten Primarklasse; im Halbklassenunterricht
kommen sie in den Genuss einer Wochenlektion zu 45 Minuten.
 Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen wird zurzeit mit rund 71 Halb-
klassen gerechnet. Der Unterricht findet in den Räumen der Primar-
schulgemeinde statt und ist in den Stundenplan integriert. Die
 Instrumente gehören der Schulgemeinde und werden durch sie
 gepflegt (Gruppe 313, Dienstleistungen und Honorare bzw. Primar-
stufe Konto 2120.3130.35).

Die von den Schulbehörden ergriffenen Massnahmen gegen Gewalt,
Diebstahl, Vandalismus und Littering auf den Frauenfelder Schul-
hausplätzen bewähren sich. So sind unter anderem abends und am
Wochenende Sicherheitspatrouillen unterwegs. Die notwendigen
 finanziellen Mittel sind im Budget enthalten.

Trotz der finanziellen Herausforderungen leisten sowohl die Primar-
als auch die Sekundarschulgemeinde weiterhin einen wesentlichen
Beitrag zur Standortattraktivität von Frauenfeld. Qualität und
 Angebot der Schule sind für die Ansiedlung junger Familien ent-
scheidend. Daneben stellt die Primarschulgemeinde ihre Infrastruktur
für viele Kultur-, Sport-, Weiterbildungs- und Freizeitanlässe zur
Verfügung und unterstützt damit das Frauenfelder Vereinsleben.

Die Primarschulbehörde Frauenfeld ersucht Sie, sehr geehrte 
Stimmbürgerin, sehr geehrter Stimmbürger, den Voranschlag 2026
mit einem um 2 % tieferen Steuerfuss von 55 % zu genehmigen.

Frauenfeld, 23. September 2025

PRIMARSCHULGEMEINDE FRAUENFELD 
Die Primarschulbehörde
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Antrag

Schulanlage Erzenholz

Schulanlage Huben
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HERKUNFT UND VERWENDUNG DER FINANZIELLEN MITTEL

Personalaufwand
Fr. 31'591'000 | 62.09 %

Sach- und übriger Betriebsaufwand
Fr. 6'748'500 | 13.26 %

Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Fr. 3'537'300 | 6.95 %

Finanzaufwand
Fr. 362'000 | 0.71 %

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Fr. 2'490'630 | 4.90 %

Zahlungen an den Finanzausgleich
Fr. 4'800'000 | 9.43 %

Entschädigungen und Beiträge an Gemeinwesen
Fr. 1'277'000 | 2.51 %

Interne Verrechnungen
Fr. 70'800 | 0.14 %

Steuern natürliche und juristische Personen
Fr. 44'291'000 | 86.67 %

Entgelte und übriger Ertrag (Schulgelder, Dienstleistungen)
Fr. 2'060'500 | 4.03 %

Finanzerträge (Div. Erträge, Liegenschaften, Zinsen)
Fr. 616'900 | 1.21 %

Grundstückgewinnsteuer
Fr. 1'093'000 | 2.14 %

Rückerstattungen von Gemeinwesen
Fr. 683'400 | 1.34 %

Rückerstattungen Kanton und übrige
Fr. 1'394'100 | 2.73 %

Ausserordentl. Ertrag (Auflösung Neubewertungsreserve FV)
Fr. 890'630 | 1.74 %

Interne Verrechnungen
Fr. 70'800 | 0.14 %

Aufwand nach Sachgruppen Ertrag nach Sachgruppen

Bemerkungen
1) Fremdsprachenklassen, zusätzliche Kindergartenabteilungen und Klassen, Stufenanstieg, Teuerung, steigende Sozialleistungen, Weiterbildungen,

Ausbau Logopäde vor dem Kindergarten, zusätzliche Schwimmlektionen, Stellenerweiterungen aufgrund Verwaltungsreorganisation
2) Wasser, Abwasser, Engergie, Telefonie, Internetanbindungen, Unterhalt Liegenschaften und Aussenanlagen, Mietverträge für Schulraum

und TAF, Honorare für Projektierungen und Dienstleistungen, Anschaffungen und Unterhalt Geräte und Mobiliar, Versicherungen, 
Schul- und Bastelmaterial, musikalische Grundausbildung, Debitoren- und Steuerverluste 

3) Abschreibungsdauer der Immobilien 33 Jahre linear / bei Nutzungsbeginn erfolgt die erste Abschreibung
Abschreibungsdauer Haustechnik 15 Jahre linear / Investitionen bis 31.12.2023 werden weiterhin über 8 Jahre abgeschrieben
Abschreibungsdauer fu ̈r Informatik 4 Jahre linear / Gesamtersatz im Jahr 2023
Neubau SA Schollenholz: KiGa und TAF
Im 2028 fallen die Spezialabschreibungen aus der HRM2-Umstellung weg

4) Grosse Investitionstätigkeit, neue Darlehen zur Finanzierung der Investitionen, weiterhin tiefe Zinsen
5) Einlage in den Erneuerungsfonds für Baufolgekosten. Es ist ein grosser Erneuerungs- und Erweiterungsbedarf vorhanden
6) Bezugsprovisionen Steuern, Betriebsbeitrag Kunsteisbahn
7) Durch die Revision des Finanzausgleichgesetzes hat sich der Abgabe-/Verteilschlüssel geändert

Die Abgabe unterliegt starken Schwankungen
8) Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung, Sprachspielgruppe, Vereine
9) Steuerertrag ab 2026 mit 2% tieferem Steuerfuss (Senkung von 57 % auf 55 %) unter Annahme von steigenden Steuerträgen

10) Elternbeiträge Tagesschule und Hausaufgabenbetreuung, etc., Raumvermietungen, Erlös aus Dienstleistungen, Verwaltungskosten SSGF
11) Beiträge von Stadt und Bund an die Tagesschulangebote, Schulgelder von anderen Gemeinden
12) Beiträge des Kantons für integrative Sonderschulungen, vorschulische Sprachförderung und für Schulentwicklungsprojekte
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SCHULANLAGE OBERWIESEN: SANIERTE RÄUME IM  ERDGESCHOSS
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WICHTIGE ADRESSEN WICHTIGE ADRESSEN

Schulverwaltung ABTEILUNG BETRIEB
Markus Herzog Abteilungsleiter Betrieb
Marcel Gilg IT Spezialist Pädagogik
Sabina Michel Bau, Betrieb
Roman Schäfli Bau, Betrieb
Ivan Semeraro Betrieblicher Unterhalt
Denise Steiger Schülerwesen PSG
Roger Sutter IT-Spezialist

ABTEILUNG FINANZEN
Adresse: Marktstrasse 10, 8500 Frauenfeld
Christian Schwarz Abteilungsleiter Finanzen
Doreen Ammann Personaladministration
Sandra Baumgartner Personaladministration
Susanne Greub Bertschi Primarschulgemeinde
Katja Rösch Primarschulgemeinde: Kreditoren und 

Debitoren TAF
Nicole Vontobel Sekundarschulgemeinde
Esther Stäheli Wirth Heilpädagogisches Zentrum, PSG, TAF

Behörde

Schulverwaltung

Andreas Wirth, Präsident, St. Gallerstrasse 25, 8501 Frauenfeld
Edith Böhi, Reutenenstrasse 30b, 8500 Frauenfeld
Sabine Bötschi, Vizepräsidentin, Unterfeldstrasse 17c, 8500 Frauenfeld
Marcel Dreyer, Kehlhofstrasse 27, 8500 Frauenfeld
Melanie Frömelt, Schwalbenweg 57, 8500 Frauenfeld
Manuel Gervilla, Erliwiesstrasse 16, 8500 Frauenfeld
Walter Hofstetter, Wannenfeldstrasse 25e, 8500 Frauenfeld
Daniela Kern, Scheitzelstrasse 31, 8500 Gerlikon
Simon Kurz, Thundorferstrasse 184a, 8500 Frauenfeld
Hansjörg Ruh, Spechtweg 5, 8500 Frauenfeld
Thomas Schaffner, Lindenweg 3, 8500 Frauenfeld
Andrea Scherrer Ogg, Rosenbergstrasse 24, 8500 Frauenfeld
Mirjam Wanner, Mühletobelstrasse 2, 8500 Frauenfeld

St.Gallerstrasse 25, Postfach, 8501 Frauenfeld
T 052 723 27 37, F 052 723 27 47
verwaltung@schulen-frauenfeld.ch, www.schulen-frauenfeld.ch
Öffnungszeiten: Mo–Do 08:30–11:30 Uhr, 14:00–17:00 Uhr

Fr 08:30–11:30 Uhr, 14:00–16:30 Uhr

PRÄSIDIUM
Andreas Wirth Schulpräsident

STAB
Jeannette Schröter Protokollführung Behörden/Kommunikation/

Leitung Stab
Antonella Laneve Wahlen, Abstimmungen, 

Reservation Schulräume, Sekretariat
Jasmin Wohlfender Schülerwesen SSG, Hausaufgabenbetreuung, 

Sekretariat
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Schulanlagen Schulanlage Ergaten, Bahnhofstrasse 32, 8500 Frauenfeld
T 052 725 10 50, ergaten@schulen-frauenfeld.ch
Mirko Spada, Schulleiter

Schulanlage Erzenholz, Schaffhauserstrasse 228, 8500 Frauenfeld
T 052 725 12 20, erzenholz@schulen-frauenfeld.ch
Marcus Schmidt, Schulleiter 

Schulanlage Herten, Hertenstrasse 94, 8500 Frauenfeld
T 052 725 13 20, herten@schulen-frauenfeld.ch
Sandra Mosberger, Schulleiterin

Schulanlage Huben, Thundorferstrasse 152, 8500 Frauenfeld
T 052 728 62 00, huben@schulen-frauenfeld.ch
Michel Hartmann, Co-Schulleiter / Barbara Hörler, Co-Schulleiterin 

Schulanlage Kurzdorf, Rheinstrasse 32, 8500 Frauenfeld
T 052 725 10 90, kurzdorf@schulen-frauenfeld.ch
Mirko Spada, Schulleiter

Schulanlage Langdorf, Oberkirchstrasse 14, 8500 Frauenfeld
T 052 725 12 40, langdorf@schulen-frauenfeld.ch
Simone Sonderegger, Schulleiterin

Schulanlage Oberwiesen, Oberwiesenstrasse 40, 8500 Frauenfeld
T 052 725 14 60, oberwiesen@schulen-frauenfeld.ch
Michael Mohr, Schulleiter

Schulanlage Schollenholz, Fliederstrasse 10, 8500 Frauenfeld
T 052 720 30 70, schollenholz@schulen-frauenfeld.ch
Marcus Schmidt, Schulleiter 

Schulanlage Spanner, Schulstrasse 1, 8500 Frauenfeld
T 052 723 34 40, spanner@schulen-frauenfeld.ch
Michel Hartmann, Co-Schulleiter / Barbara Hörler, Co-Schulleiterin 
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WICHTIGE ADRESSEN WICHTIGE ADRESSEN

Weitere Dienste

Rechnungsprüfungs-
kommission

Schulische Sozialarbeit, Algisserstrasse 20, 8500 Frauenfeld
T 052 721 74 55, M 079 890 52 39
schulsozialarbeit.psg@schulen-frauenfeld.ch
Claudia Weidmann, Schulische Sozialarbeiterin
Lena Hofstetter, Schulische Sozialarbeiterin

Heilpädagogisches Zentrum, Häberlinstrasse 46, 8500 Frauenfeld
T 052 728 55 50, hpz@schulen-frauenfeld.ch
Monika Grob, Co-Schulleiterin / Marianna Reusser, Co-Schulleiterin

Schularzt
Dr. med. Martin Girsberger, St.Gallerstrasse 32, 8500 Frauenfeld,
T 052 722 30 50

Ordentliche Mitglieder
Ibrahim Bilen, Roland Kienast, Yves Meur, Nathalie Reinhart, 
René Ruch, Christoph Schümperli, Christina Thalmann

Suppleanten
Janine List, Maurits Reinaerts, Esther Robel
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Schuljahr 2025/26

Schuljahr 2026/27

Schuljahr 2027/28

Schuljahr 2028/29 

Herbst 2025 04. Oktober – 19. Oktober
Weihnachten 2025/26 20. Dezember – 04. Januar
Winter/Sport 2026 24. Januar – 01. Februar
Frühling 2026 02. April(16.00 Uhr) – 19. April
Pfingsten 2026 13. Mai (16.00 Uhr) – 25. Mai
Sommer 2026 04. Juli – 09. August

Herbst 2026 03. Oktober – 18. Oktober 
Weihnachten 2026/27 19. Dezember – 03. Januar 
Winter/Sport 2027 30. Januar – 07. Februar 
Frühling 2027 25. März (16.00 Uhr) – 11. April 
Pfingsten 2027 5. Mai (16.00 Uhr) – 17. Mai 
Sommer 2027 10. Juli – 15. August

Herbst 2027 09. Oktober – 24. Oktober 
Weihnachten 2027/28 18. Dezember – 02. Januar 
Winter/Sport 2028 29. Januar – 06. Februar 
Frühling 2028 01. April – 17. April 
Pfingsten 2028 24. Mai (16.00 Uhr) – 05. Juni 
Sommer 2028 08. Juli – 13. August

Herbst 2028 07. Oktober – 22. Oktober
Weihnachten 2028/29 23. Dezember – 07. Januar
Winter/Sport 2029 27. Januar – 04. Februar
Frühling 2029 29. März (16.00 Uhr) – 15. April
Pfingsten 2029 09. Mai (16.00 Uhr) – 21. Mai
Sommer 2029 07. Juli – 12. August

Es werden keine ferienbedingten Dispensgesuche bewilligt.


